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Fertigung:

Anlage:....
Blatt:

BEGRÜNDUNG mit Umweltbelangen
• zur 2. Änd. B-Plan "Schwarzgrund" und
• zu den örtlichen Bauvorschriften

zur 2. Änd. B-Plan "Schwarzgrund"
der Stadt Oberkirch, OT Nußbach (Ortenaukreis)
als B-Plan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB
(im beschleunigten Verfahren)

1 Allgemeines
Der Bebauungsplan "Schwarzgrund" wurde 1973 erstellt und rechtskräftig.
Zwischenzeitlich wurde der Bebauungsplan textlich bereits einmal geändert.
Der Bebauungsplan wird im Bereich der Fist. Nrn. 1730, 1732 und 1734 durch
ein Deckblatt geändert. Die Bebauungsvorschriften des rechtskräftigen
B-Plans sind zwischenzeitlich veraltet. Im Hinblick darauf und die inzwischen
geänderten Rechtsgrundlagen wurden die Bebauungsvorschriften für den Än-
derungsbereich neu gefasst.

2 Verfahren
Die Änderung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten Verfahren nach
§ 13a BauGB. Es handelt sich um einen Bebauungsplan der Innenentwick-
lung gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1. Mit dieser Bebauungsplanänderung soll durch
eine Erweiterung des Baufensters im südlichen Bereich und eine Anpassung
der Nutzungsschablonen an die umgebende Bebauung eine Nachverdichtung
in städtebaulich verträglichem Umfang ermöglicht werden. Mit der Aufweitung
der überbaubaren Fläche im südlichen Bereich, der Erhöhung der Geschoss-
zahl und Geschossflächenzahl sowie der Dachneigung kann zusätzlicher
Wohnraum geschaffen werden. Gleichzeitig kann hier der erhöhten Nachfra-
ge nach generationenübergreifendem Wohnen mit mehreren Wohn-einheiten
in einem Gebäude Rechnung getragen werden. Die Grundfläche bleibt dabei
unverändert.
Insgesamt wird damit die Innenentwicklung gestärkt und einer Außenentwick-
lung entgegengewirkt.
Mit dem B-Plan kann nicht die Zulässigkeit eines Vorhabens begründet wer-
den, das der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
nach dem Gesetz zur UVP oder nach Landesrecht unterliegt (§ 13a Abs. 1
Satz 4).
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Die Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB (FFH- und Vogelschutzgebie-
te) werden durch den Bebauungsplan nicht beeinträchtigt (s. auch Umweltbe-
lange). Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung
Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren
Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG zu beachten sind.
Die geordnete städtebauliche Entwicklung der Gemeinde wird mit der Ände-
rung des B-Plans nicht beeinträchtigt.
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 kann auf
eine Umweltprüfung (und damit auf den Umweltbericht) verzichtet werden
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von der früh-
zeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB
abgesehen.

3 Übergeordnete Planung
Der Änderungsbereich ist im rechtswirksamen FNP - Zieljahr 2020 der Ver-
waltungsgemeinschaft Oberkirch - Renchen - Lautenbach als Wohnbaufläche
ausgewiesen. Im rechtskräftigen Bebauungsplan ist der Änderungsbereich als
Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen.

4 Anlass der Bebauungsplanänderung
Der rechtskräftige B-Plan "Schwarzgrund" weist für den Änderungsbereich ein
Allgemeines Wohngebiet mit einem Baufenster für 3 freistehende Einzelhäu-
ser und einer eingeschossigen Bebauung aus. Für die 3 Grundstücke, die be-
reits bebaut sind, wurde im rechtskräftigen B-Plan seinerzeit im Hinblick auf
die damalige Ortsrandlage die Bebauung hinsichtlich der Höhenentwicklung
abgestuft.
Zwischenzeitlich wurde östlich angrenzend ein weiteres Baugebiet entwickelt,
so dass die Ortsrandsituation nicht mehr gegeben ist. Seitens eines Eigentü-
mers wurde ein Dachausbau beantragt, der nicht den Festsetzungen des
rechtskräftigen Bebauungsplans entspricht. Mit dem geplanten Dachausbau
kann zusätzlicher Wohnraum im Bestand geschaffen werden. Um diese
Nachverdichtung im Bestand zu ermöglichen, soll der B-Plan für die 3 Bau-
plätze mit der bisher eingeschossigen Bebauung geändert werden.

5 Geltungsbereich
Der Geltungsbereich umfasst die Fist. Nrn. 1730, 1732 und 1734 östlich der
Straße "Im Schwarzgrund" in 2. Reihe.
Im Norden und Osten grenzt der Änderungsbereich an die vorhandene
Wohnbebauung, im Süden an landwirtschaftliche Flächen.
Der Bebauungsplan wird in diesem Bereich durch ein Deckblatt zeichnerisch
geändert.

Seite 2Planungsbüro Fischer
Stand: 11.04.2022Günterstalstr. 32 * 79100 Freiburg ■ Tel. 0761/70342-0



Stadt Oberkirch, OT Nußbach ■ 2. Änderung B-Plan "Schwarzgrund" Begründung

6 Inhalt der Bebauungsplanänderung

6.1 "Zeichn. Teil"
Die bisher festgesetzten Baufenster bleiben mit Ausnahme der südlichen
Baugrenze auf Fist. Nr. 1734 und der östlichen Baugrenze auf den Fist. Nrn.
1730 und 1732 von dieser Änderung unberührt. Im Hinblick auf die große
Grundstücksgröße und dem Planungsziel, zusätzlichen Wohnraum im Be-
stand zu schaffen, wird das Baufenster auf Fist. Nr. 1734 in südlicher Richtung
um 3,00 m vergrößert.
Auf den Fist. Nrn. 1730 und 1732 wird das Baufenster im Hinblick auf die
Ausweisung des Gewässerrandstreifens entlang des Erbbachs entsprechend
zurückgenommen.
Der Änderungsbereich grenzt im Nordosten an den Erbbach. Im rechtskräfti-
gen B-Plan von 1973 war kein Gewässerrandstreifen ausgewiesen.
Im Rahmen der 2. Änderung des B-Plans wurde die OK Böschung des Erb-
bachs vermessungstechnisch aufgenommen, so dass der Gewässerrandstrei-
fen auch zeichnerisch im Deckblatt zum Zeichn. Teil als Gewässerrandstrei-
fen festgesetzt werden kann.
Des Weiteren wurden das Überschwemmungsgebiet sowie die HQextrem-

Überflutungsflächen im nordöstlichen Bereich des Gewässerrandstreifens
ausgewiesen.

6.2 Bebauungsvorschriften
Die Bebauungsvorschriften des rechtskräftigen B-Plans sind zwischenzeitlich
veraltet. Im Hinblick darauf und die inzwischen geänderten Rechtsgrundlagen
werden diese für den Geltungsbereich der 2. Änderung neu gefasst.
Art der baulichen Nutzung
Der Änderungsbereich war bisher bereits als Allgemeines Wohngebiet aus-
gewiesen. Mit der 2. Änderung sollen im Hinblick auf die rückwärtige Lage
und Erschließung Anlagen für Verwaltung, Gartenbaubetriebe und Tankstel-
len ausgeschlossen werden.
Maß der baulichen Nutzung
Im rechtskräftigen Bebauungsplan war bisher eine max. 1-geschossige Be-
bauung festgesetzt. Die Geschosszahl soll entsprechend der umgebenden
Bebauung auf max. 2 Vollgeschosse erhöht werden. Parallel dazu erfolgt eine
Anpassung der GFZ von 0,6 auf 0,8, um das 2. Geschoss baulich entspre-
chend nutzen zu können. Des Weiteren erfolgt analog der Erhöhung der Ge-
schosszahl eine Anpassung der max. Wandhöhe von max. 3,50 m auf max.
6,00 m. Im "Zeichn. Teil" werden Höhenbezugspunkte festgesetzt, die als un-
terer Bezugspunkt zur Bemessung der Wandhöhe dienen.
Flächen für Garagen, Carports und Stellplätze
Garagen, Carports und Stellplätzen sind innerhalb der überbaubaren Fläche
zulässig.
Außerhalb der überbaubaren Fläche sind Garagen, Carports und Stellplätze
aber nur bis zur hinteren Baugrenze zulässig. Diese eingeschränkten Festset-
zungen wurden getroffen, um die Versiegelung von Zufahrten zu minimieren.
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Gewässerrandstreifen

Entlang des Erbbachs wurde ein 5,0 m breiter Gewässerrandstreifen, gemes-
sen ab OK Böschung dargestellt. Die entsprechenden gesetzlichen Bestim-
mungen gemäß Hinweis Pkt. 2.2 sind zu beachten.

Überschwemmungsgebiet / HQextrem-Überflutunqsflächen

Entsprechend der Ausweisung im Zeichn. Teil wird der südöstliche Bö-
schungsbereich am Erbbach als Überschwemmungsgebiet sowie die
HQextrem-Flächen als Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten
festgesetzt sowie auf die Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen verwie-
sen.

Örtliche Bauvorschriften

Die Dachneigung war für den Änderungsbereich bisher mit 25 - 30° festge-
setzt, so dass Dachgauben und Dachaufbauten bisher unzulässig waren.

Um eine bessere bauliche Nutzung des Dachgeschosses zu ermöglichen,
wird die Dachneigung mit 25 - 40° festgesetzt. Künftig sind Dachgauben und
Dachaufbauten ab einer Dachneigung von mind. 30° zulässig. Die Länge der
Dachgauben wird auf max. 50 % der Fassadenseite begrenzt.

Unbebaute Flächen

Die Festsetzungen zur Gestaltung der unbebauten Flächen sollen eine an-
gemessene Begrünung der Grundstücke gewährleisten und die Versiegelung
minimieren. Neben einem attraktiveren Erscheinungsbild wird so zu einer Re-
duzierung des Regenwasserabflusses beigetragen und die Grundwasserneu-
bildung unterstützt. Im Hinblick auf das Kleinklima wird eine Gestaltung mit
Folie oder Steinschotter ausgeschlossen.

Um eine hohe Wohnqualität im Plangebiet zu erzeugen, sind gemäß § 74
Abs. 1 Nr. 3 LBO die nicht von Gebäuden, Nebenanlagen oder sonstigen bau-
lichen Anlagen überdeckten Grundstücksbereiche als Grün- oder Gartenflä-
chen anzulegen bzw. zu gestalten.

7 Umweltbelange
Da es sich bei 2. Änderung des Bebauungsplans "Schwarzgrund" um einen
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB han-
delt und die Vorschriften des § 13 BauGB anzuwenden sind, wird auf eine
Umweltprüfung (und damit auf die Erstellung des Umweltberichts) gemäß
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB verzichtet.

Im beschleunigten Verfahren gelten nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB die auf-
grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwartenden Eingriffe als im
Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung er-
folgt oder zulässig. Das beinhaltet, dass die Planung nicht der Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanzierung unterliegt.

Des Weiteren ist darzulegen, dass offensichtlich keine erheblichen Umwelt-
auswirkungen auf die Schutzgüter gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 2 Ziff. 2BauGB zu
erwarten sind.
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Jedoch ist gemäß § 13a Abs. 1 Satz 5 BauGB darzulegen, das keine An-
haltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genann-
ten Belange des Naturschutzes (Natura 2000) bestehen.
Aussagen zur Betroffenheit des allgemeinen und besonderen Artenschutzes
gemäß §§ 39 und 44 BNatSchG sind zu treffen.

7.1 Planerische Vorgaben
Kartenausschnitt:

LUMSchutzgebiete

Biotop
Oft&nlandbKÄOpkartiefürig
WaWtootopkartiefung

(Quelle: LUBW, Abfrage September 2019)

Schutzgebiete
Legende: • = direkt betroffen O = angrenzend 1 - nicht betroffen

FFH-Gebiet gemäß § 32 des BNatSchG und § 36 des NatSchG
Name / Nr.:

/

FFH-Mähwiese, gemäß Anhang 1 der FFH-Richtlinie
Name / Nr.:

/

EG-Vogelschutzgebiet gemäß § 32 des BNatSchG und § 36 des NatSchG
Name / Nr.:

/

Naturschutzgebiete gemäß § 23 des BNatSchG bzw. § 28 des NatSchG
Name / Nr.:

/

Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 des BNatSchG
Name / Nr.:

/

Naturparke gemäß § 27 des BNatSchG bzw. § 29 des NatSchG
Name: Schwarzwald Mitte/Nord / Nr.: 7

•

Naturdenkmale gemäß § 28 des BNatSchG und § 30 des NatSchG
Name / Nr.:

/

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des BNatSchG und § 33 des NatSchG
Name: Feuchtgebietskomplex südöstlich Nußbach / Nr.: 74143171206,
ca. 2 m südöstlich

O
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Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 a des LWaldG
Name / Nr.:

/

Bodenschutzwald gemäß § 30 des LWaldG, Biotopschutzwald gemäß § 30a des LWaldG,
Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungen gemäß § 31 des LWaldG und Erho-
lungswald gemäß § 33 des LWaldG

/

Waldschutzgebiete gemäß § 32 des LWaldG (Bannwald oder Schonwald)
Name / Nr.:

/

Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete gemäß § 51-53 des WHG und § 45 des WG
Name / Nr.:

/

Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 und 78 des WHG und § 65 des WG O

Risikogebiet gemäß § 78b des WHG, angrenzend O

Gewässerrandstreifen gemäß § 38 des WHG und § 29 des WG
Erbbach, G.II.O.-von wasserwirtschaftlicher Bedeutung

•

Freihaltung von Gewässern und Uferzonen gemäß § 61 des BNatSchG (1. Ordnung) und
§ 47 des NatSchG (1. und 2. Ordnung)

/

Regionaler Grünzug, It. RVSO, ca. 15 m südöstlich /

Grünzäsur, It. RVSO /

Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege, It. RVSO /

Vorranggebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz, It. RVSO /

Landwirtschaftliche Vorrangflur Stufe I, It. Digitaler Flurbilanz Baden-Württemberg / RVSO /

Denkmale gemäß §§ 2 und 12 des DSchG (Denkmalschutzgesetzes), Gesamtanlagen
nach § 19 des DSchG sowie Grabungsschutzgebiete gemäß § 22 des DSchG

/

Europäisches Netz "Natura 2000"
Gemäß FFH (Flora-Fauna-Habitat)-Richtlinie ist für Vorhaben, die ein beson-
deres Schutzgebiet erheblich beeinträchtigen können, eine Prüfung auf Ver-
träglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen durchzu-
führen (§ 34 (1) und (2) BNatSchG).
Gemäß LUBW-Abfrage liegen für den Vorhabensbereich derzeit keine Hin-
weise auf das Vorkommen eines gemeldeten oder in Meldung befindlichen
FFH- oder Vogelschutzgebietes bzw. von Flächen, die diesbezüglich die fach-
lichen Meldekriterien erfüllen, vor.
Eine Beeinträchtigung des europäischen Schutzgebietsnetzes "Natura 2000"
ist durch das Vorhaben somit nicht zu erwarten. Weitergehende Prüfungen im
Sinne des § 34 BNatSchG sind nicht erforderlich.
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Hochwasserschutz
Der südöstliche Böschungsbereich am Erbbach des Gewässerrandstreifens
liegt in einem Überschwemmungsgebiet gemäß § 65 WG. Desweiteren liegt
der südöstliche Böschungsbereich am Erbbach in einer HQextrem-

Überflutungsfläche.
Planausschnitt: Hochwassergefahren karte

(Quelle: LUBW Abfrage April 2022)
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Regionaler Grünzug
Kartenausschnitt:
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(Quelle: geoportal, Abfrage September 2019)

Das Planungsgebiet befindet sich in geringer Entfernung zu einem Regionalen
Grünzug, der zur großräumigen Sicherung und Entwicklung von Naturhaushalt
und landschaftsbezogener Erholung sowie zur Gliederung der Siedlungsstruk-
tur ausgewiesen ist. Mit einer Beeinträchtigung ist aufgrund der Entfernung
nicht zu rechnen.

7.2 Belange des Artenschutzes
7.2.1 Rechtliche Vorgaben

Nach § 44 BNatSchG (2010) besteht ein Zug riff sverbot für besonders ge-
schützte Arten. Dies sind die europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogel-
schutzrichtlinie sowie die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie.

7.2.2 Artenschutzrechtliche Abschätzung
Hinweise auf das Vorkommen von besonders geschützten Arten sind aus den
vorhandenen Daten nicht ersichtlich. Auch von Seiten der Stadt oder von Drit-
ten sind keine Hinweise auf das Vorkommen von besonders geschützten Ar-
ten ergangen.
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Die Änderung des Bebauungsplans hat zum Ziel, eine Nachverdichtung im
Bestand durch eine höhere Geschosszahl und eine geänderte Dachneigung
zu ermöglichen. Da derzeit zeitlich nicht abschätzbar ist, wann Umbaumaß-
nahmen am Dach zur Aufstockung der Gebäude durchgeführt werden sollen,
hat jeder Bauherr bei allen An-/Umbaumaßnahmen dafür Sorge zu tragen,
dass unmittelbar geltendes Recht wie der Artenschutz entsprechend beachtet
wird.
Es ergibt sich die Einschätzung, dass der Artenschutz durch die Änderung
des Bebauungsplans nach § 13a BauGB nicht betroffen ist, wenn die festge-
setzten Vorgaben von den Bauherren berücksichtigt werden. (sh. Planungs-
rechtliche Festsetzung Ziff. 5.1).

Abschätzung der Umwelterheblichkeit
Luftbildausschnitt:

7.3

r-
' f

.V

(Quelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Ba-Wü und Büro Fischer, 2019)
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Fachliche Prüfung
Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung
Fläche

Nutzungsumwandlung [..] ja [x] nein*i

Landwirtschaftliche Vorrangflur Stufe 1
(It. Flurbilanz Ba-Wü)

[ ] ja [x] nein*2

Versiegelung [ ] j a [x] nein*3

Zerschneidung [ ] ja [x] nein*4
*1 Im rechtskräftigen FNP der Verwaltungsgemeinschaft Oberkirch-Renchen-Lautenbach ist der Änderungsbe-

reich des Bebauungsplanes als Wohnbaufläche ausgewiesen
*2 Nach Aussage der Raumnutzungskarte des Regionalplans Südlicher Oberrhein ist der Bereich als Siedlungs-

fläche Bestand - Wohn- und Mischgebiet ausgewiesen.
*3 Mit Realisierung der Bebauung findet keine zusätzliche Versiegelung gegenüber dem rechtskräftigen Bebau-

ungsplan statt.
*4 Zu einer Zerschneidung der Flur kommt es nicht, da es sich um bestehende Bebauung handelt.

Boden
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf [ ] ja [x] nein*5

Speicher, Filter und Puffer für Schadstoffe [ ] j a [x] nein*5

Lebensgrundlage / Lebensraum / Standort für
Kulturpflanzen bzw. für natürliche Vegetation

[ ] j a [x] nein*5

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte [ ] ja [x] nein

*5 Mit der Änderung des Bebauungsplans findet keine zusätzliche Versiegelung gegenüber dem rechtskräftigen
Bebauungsplan statt. Somit entstehen keine zusätzlichen Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen.

Grundwasser
Neubildung [ ] ja [x] nein*6

Dynamik (Strömung, Flurabstand) [ ] j a [x] nein*6

Qualität (Schad- und Nährstoffarmut) [ ] ja [x] nein*6

*6 Mit der Änderung des Bebauungsplans findet keine zusätzliche Versiegelung gegenüber dem rechtskräftigen
Bebauungsplan statt. Somit reduziert sich die Grundwasserneubildungsrate nicht.

Oberflächengewässer
Name: Erbbach, G. ILO. -von wasserwirtschaftlicher Bedeutung, direkt angrenzend

Struktur (Aue, Ufer, Gewässerbett) [ ] ja [x] nein*7
Dynamik (Strömung, Hochwasser) [ ] j a [x] nein*7

Qualität (Schad- und Nährstoffarmut) [ ] ja [x] nein*7

*7 Durch die Änderung des Bebauungsplanes, die eine Erhöhung der Geschosszahl und eine Änderung der
Dachneigung ermöglicht, ergeben sich keine Auswirkungen auf das angrenzende Oberflächengewässer. Die
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen gemäß Hinweis Pkt. 2.2 sind zu beachten.

Luft/Klima
Luftqualität [ ] ja [x] nein*8

Kaltluftentstehung und -bahnen [ ] j a [x] nein*8

Besonnung und Reflektion (Temperatur/Bioklima) [ ] ja [x] nein*8

*8 Mit der Änderung des Bebauungsplans findet keine zusätzliche Versiegelung gegenüber dem rechtskräftigen
Bebauungsplan statt. Somit entstehen keine zusätzlichen klimatischen Veränderungen.
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Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung
Arten und Biotope

Biotoptypen
(derzeitiger Bestand September 2019):
- Wohngebäude, Garagen mit Hofflächen
- Hausgärten mit Rasen- und Staudenflächen

sowie Gehölzen

[ 1 ja [x] nein*9

Artenschutz:
Die Änderung des Bebauungsplans hat zum Ziel,
eine Nachverdichtung im Bestand durch eine hö-
here Geschosszahl und eine geänderte Dachnei-
gung zu ermöglichen. Derzeit ist nicht abschätz-
bar, wann Umbaumaßnahmen am Dach zur Auf-
stockung der Gebäude durchgeführt werden sol-
len.

[x] ja*io [ ] nein

*9 Durch Umbaumaßnahmen an den Gebäuden kommt es zu keiner Beeinträchtigung von ökologisch bedeut-
samen Biotoptypen.

*10 Artenschutzrechtliche Belange muss jeder Bauherr bei An-ZUmbaumaßnahmen beachten. Eine entsprechen-
de Festsetzung wurde unter Ziff. 5.1 in die Planungsrechtlichen Festsetzungen aufgenommen.

Landschafts-ZOrtsbild
Eigenart / Historie des Orts- bzw. Landschafts-
bildes

[ ] ja [x] nein*n

Vielfalt und Naturnähe [ ] j a [x] nein*n

Zugänglichkeit, Erreichbarkeit, Betretbarkeit, Er-
lebbarkeit

[ ] j a [x] nein*n

*1 1 Es ist mit keinen erheblichen negativen Auswirkungen auf das Ortsbild zu rechnen.

Mensch
Lärm Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen

im Hinblick auf die Lärmsituation der Umgebung
haben (Straßenverkehr, Flugverkehr, Freizeitlärm
etc.)?

[ ] j a [x] nein‘12

Sind Probleme im Hinblick auf die Lärmsituation
innerhalb des Bebauungsplans zu erwarten?

[ ] j a [x] nein‘12

*12 Da mit Lärmauswirkungen nur während der Bauphase zu rechnen ist. ergeben sich keine Beeinträchtigun-
gen.

Lufthygiene Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen
im Hinblick auf die lufthygienische Situation der
Umgebung (Luftverunreinigungen durch Partikel
(z.B. Staub und Ruß), Gase (z.B. Kohlenmonoxid,
Stickstoffoxide, Schwefeldioxid) oder Gerüche -
Quellen: Wald, Landwirtschaft, Industrie, Gewer-
be, Verkehr etc.) haben?

[ ] ja [x] nein

Sind innerhalb des Bebauungsplans Probleme im
Hinblick auf die lufthygienische Situation zu er-
warten?

[ ] j a [x] nein

Erschütterun-
gen

Kann der B-Plan negative Auswirkungen auf die
Umgebung aufgrund von erzeugten Erschütte-
rungen (Industrieverfahren, Verkehr etc.) haben?

[ ] j a [x] nein

Sind innerhalb des Bebauungsplans Probleme
mit erzeugten/vorhandenen Erschütterungen zu
erwarten?

[ ] j a [x] nein
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Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung
Elektromagne-
tische Felder

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen
(z.B. Reizströme bei niederfrequenten Feldern,
Wärmewirkungen bei hochfrequenten Feldern,
Lichtverschmutzungen wie Blendung und Aufhel-
lung) auf die Umgebung aufgrund von erzeugten
elektromagnetischen Feldern (z.B. durch Hoch-
spannungsleitungen und Sendeanlagen) haben?

[ ] ja [x] nein

Sind innerhalb des Bebauungsplans Probleme
mit erzeugten/vorhandenen elektromagnetischen
Feldern zu erwarten?

l ] j a [x] nein

Die 2. Änderung des Bebauungsplans "Schwarzgrund" hat zum Ziel eine
Nachverdichtung im Bestand zu ermöglichen. Da die Grundflächenzahl (GRZ)
nicht verändert wird, ergeben sich keine zusätzlichen Flächenversiegelungen
gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan.
Durch die 2. Änderung des Bebauungsplans "Schwarzgrund" ist mit kei-
nen erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter zu rechnen.

Zusammenfassung
Da es sich bei der 2. Änderung des Bebauungsplans "Schwarzgrund" um ei-
nen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB handelt und

das Vorhaben nicht UVP-pflichtig ist (auch keine Vorprüfung)
keine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Belange
des Naturschutzes (FFH- und Vogelschutzgebiete und gemeinschaftlicher
Schutzgebiete im Sinne des BNatSchG) erfolgt

- keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen
nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind

wurde auf die Ausarbeitung eines Umweltberichtes verzichtet.
Da gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB (mit Verweis auf § 13 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 BauGB) eine zulässige Grundfläche von weniger als 20.000 m 2 festge-
setzt wird, gelten die Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung dieses Bebau-
ungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne von § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der pla-
nerischen Entscheidung erfolgt und zulässig.
Unter Ziff. 5.1 wurde in die Planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes eine Festsetzung aufgenommen, die besagt, dass jeder Bauherr
bei allen derzeit noch nicht bekannten An-/Umbaumaßnahmen dafür Sorge
tragen muss, unmittelbar geltendes Recht wie den Artenschutz entsprechend
zu betrachten ist.
Unter Berücksichtigung der dargelegten Aspekte ergibt sich die Einschätzung,
dass durch die 2. Änderung des Bebauungsplans "Schwarzgrund" nach § 13a
BauGB mit keinen Auswirkungen auf besonders geschützte Arten nach § 44
BNatSchG zu rechnen ist.
Durch die 2. Änderung des Bebauungsplans "Schwarzgrund" ergeben sich
keine erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter.

7.4
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8 Ver- und Entsorgung
Die Ver- und Entsorgung bleibt von dieser Änderung unberührt.

Oberkirch, den . . .2  Sf .Auj .  2022Freiburg, den 05.08.2019 LIF-ta
02.12.2019 FEU
02.08.2021 LIF-FEU-ta
04.10.2021 LIF-FEU-ba
01.02.2022 LIF-FEU-ba
11.04.2022 LIF-FEU-ba
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RECHTSVERBINDLICHKEIT
Nach § 10 Abs. 3 BauGB, in der Fassung
der letzten Änderung vom 10.09.2021
Durch Bekanntmachung im Amtsblatt vom

Oberkirch, ...1..2..?8p. 2822 ....
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